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Beitrags- und Gebührenordnung 
Dorf mit Zukunft e.V. 
	
Beschlossen	in	der	Mitgliederversammlung	vom	5.	Juli	2016	
	
	
Zweck	des	Vereins	‚Dorf	mit	Zukunft	e.V.’	ist	die	Förderung	einer	zukunftsfähigen	und	
nachhaltigen	Entwicklung	in	Dedinghausen	und	seiner	Umgebung.	

1. Grundsatz	
Diese	Beitrags-	und	Gebührenordnung	ist	nicht	Bestandteil	der	Satzung	des	Vereins	‚Dorf	mit	
Zukunft	e.V.’		Sie	regelt	die	Beitragsverpflichtung	der	Mitglieder	des	Vereins.	

2. Beschlüsse	
Die	Beitragsordnung	wird	von	der	Mitgliederversammlung	des	Vereins	beschlossen	und	ggf.	
geändert	(§§7,9	der	Satzung	des	Vereins).	Die	freiwilligen	Mitgliedsbeiträge	werden	im	
Eintrittsjahr	anteilig	erhoben,	in	den	Folgejahren	zum	01.02.	des	Jahres.	

3. Beiträge	
Die	Mitgliedschaft	im	‚Dorf	mit	Zukunft	e.V.’	ist	für	natürliche	und	juristische	Personen	(z.B.	
Vereine)	beitragsfrei.	Es	besteht	die	Möglichkeit	eines	freiwilligen	Mitgliedsbeitrags	in	Euro.	Der	
freiwillige	Mitgliedsbeitrag	wird	durch	Einzugsermächtigung	zum	01.	02.	eines	jeden	Jahres	vom	
Girokonto	eingezogen.		
Änderungen	der	persönlichen	Angaben	sind	schnellstmöglich	schriftlich	mitzuteilen.		

4. Gebühren	
Eine	Aufnahmegebühr	wird	nicht	erhoben.	Für	Kurse	im	Rahmen	der	Dorfuniversität	werden	u.U.	
von	den	Teilnehmern	kursbezogen	Gebühren	erhoben.		
Falls	eine	Lastschrift	nicht	ausgeführt	werden	kann,	ist	durch	das	Mitglied	eine	
Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	des	Auslagenersatzes	der	Bank	zu	erstatten.	

5. Verwendung	der	Beiträge	
Die	Beiträge	der	Vereinsmitglieder	dürfen	ausschließlich	für	die	satzungsgemäße	Erfüllung	der	
Vereinszwecke	verwendet	werden.	

6. Gültigkeit	der	Beitrags-	und	Gebührenordnung	
Die	Beitrags-	und	Gebührenordnung	(BGO)	gilt	ab	dem	Tage	der	Beschlussfassung	durch	die	
Mitgliederversammlung.	Die	BGO	hat	Gültigkeit,	bis	durch	die	Mitgliederversammlung	eine	
Änderung	beschlossen	wird.	


